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Jugendhilfeplanung – Teilplan 1: Bedarfsplanung Tagesbetreuung von Kindern 
bis zur Einschulung im Kita-Jahr 2018/2019; 
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Beratungsfolge Sitzungstermin  

Unterausschuss Tagesbetreuung für 
Kinder 

20.02.2018  

Jugendhilfeausschuss 13.03.2018  

Rat 14.03.2018  
 
Drucksachen-Nr.: 18/0044 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die dargestellte Betreuungssituation zur Kenntnis. 
Er beauftragt die Verwaltung, die im Rahmen der Jugendhilfeplanung ermittelten 
Pauschalen zur Finanzierung des Betreuungsangebotes für das Kita-Jahr 2018/2019 
bis zu 15.03.2018 über den Landschaftsverband Rheinland beim Land NRW zu 
beantragen: 

- für die in der Tischvorlage aufgeführten Kindpauschalen zur Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gem. §§ 21 und 
22 KiBiz sowie die Plätze gem. § 19 KiBiz für die Gruppenformen I bis III, 

- für die zwei eingruppigen Einrichtungen Sonnenweg e.V. und Kita Haus 
Kunterbunt e.V. gem § 20 Abs. 3 KiBiz, 

- für die insgesamt neun Familienzentren mit dem Qualitätssiegel 
„Familienzentrum NRW“ gem. § 21 Abs. 5 KiBiz, inklusive einem FamZ in der 
Zertifizierungsphase. 

 
 
Sachstand für den Unterausschuss: 
 
Auf der Grundlage des am 28.11.2017 vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen 
Platzangebotes in den Kitas schließen die Träger seit dem 02.01.2018 die 
Betreuungsverträge mit den Eltern. Die Kitas wurden aufgefordert, bis zum 15.02.18 
Rückmeldung bei der Verwaltung zu geben, für wie viele Plätze in den 
Gruppenformen I, II und III mit welchem Betreuungsumfang die erforderlichen 
Pauschalen am 15.03. beim Land beantragt werden sollen. Erfahrungsgemäß gibt es 
Abweichungen zwischen Planung und den konkreten Bedarfen der Eltern. 
 
Die Verwaltung ermittelt turnusgemäß am 01.08. und 01.02. die relevanten 
Geburtsjahrgänge für das zu planende Kita-Jahr und stellt diese Informationen den 
o.g. Angaben zu den belegten Plätzen gegenüber. 
Aussagen zur Betreuungssituation und der dafür erforderlichen Pauschalen können 
somit erst als Tischvorlage in die Sitzung des Unterausschusses am 20.02.2018 
eingebracht werden.  


